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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand 01.01.2019 

 
 

Ott Kunststoffe GmbH 
Duderstädter Weg 30-32 
31303 Burgdorf 
 
 

§ 1 
Geltung der Bedingungen 

 
1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 

ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. 
Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit 
Entgegennahme der Ware oder Leistungen gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des 
Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- und 
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 

 
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind 

nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. 
 
 

§ 2 
Angebot und Vertragsabschluss 

 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen 
bedürfen zur Rechtwirksamkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. 

 
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße oder sonstige 

Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. 

 
§ 3 

Preise 
 
1. Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung 

genannten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Soweit nicht anders angegeben, halten wir 
uns an die in unserem Angebot enthaltenen Preise  

        30 Tage ab deren Datum gebunden. 
 
 
 

§ 4 
Liefer- und Leistungszeit 

 
1. Die von uns genannten Termine und Fristen sind 

unverbindlich. 
 
2. Wir sind zu Teilleistungen und Teillieferungen berechtigt. 
 
3. Durch die Bezahlung von anteiligen Kosten für die 

Herstellung von Werkzeugen, Modellen, Formen, 
Schablonen, Drucksieben, Daten und CNC-Programmen 
o.ä. erwirbt der Kunde keinerlei Rechte an den 
Fertigungshilfsmitteln. Die Kosten sind Bestandteil des 
Werklohns. Unsere Zeichnungen und Entwürfe sind 
urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen sowie 
Weiterreichungen an Dritte sind nur mit unserer 
schriftlichen Genehmigung gestattet. 

 
 
 

 

 
 
 

§ 5 
Versand und Gefahrenübergang 

 
1. Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Sind vom 

Käufer keine bestimmten Versandvorschriften 
vorgeschrieben, so werden wir den nach bestem 
Ermessen festgestellten günstigen Transportweg wählen. 

 
2. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung 

an die dem Transport ausführende Person übergeben 
worden ist oder zwecks Versendung unser Lager 
verlassen hat. 

 
 

§ 6 
Mängelansprüche 

 
1. Beanstandungen führen nur dann zu Mängelansprüchen, 

wenn sie innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware 
schriftlich angezeigt werden.  

 
2. Wir verpflichten uns innerhalb von 4 Wochen zur 

Beanstandung Stellung zu nehmen. Wenn sich die 
Beanstandung als begründet erweist und sich die Ware 
noch im ursprünglichen Zustand der Anlieferung befindet, 
wird von uns nachgebessert oder Ersatz geliefert. Führt 
die Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht zum Erfolg, 
kann der Käufer die Rückgängigmachung des Vertrages 
oder eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises 
verlangen. Weitergehende Ansprüche oder 
Schadensersatz sind ausgeschlossen. 

 
 

§ 7 
Eigentumsvorbehalt 

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
im Eigentum des Verkäufers. 

2. Für Unternehmer gelten die folgenden Absätze darüber 
hinaus: Wir behalten uns das Eigentum an den von uns 
gelieferten Waren vor, bis der Vertragspartner sämtliche 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich 
der künftig entstehenden Forderungen - auch aus 
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen - 
oder auch einen eventuellen Kontokorrentsaldo bezahlt 
hat. 

3. Der Vertragspartner darf die Vorbehaltslieferungen im 
Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebes mit 
Waren verbinden oder vermischen, die uns nicht 
gehören. Sobald die Vorbehaltsware durch den 
Vertragspartner mit anderen Gegenständen vermischt 
wird, steht uns das Miteigentum an der Sache im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen Waren oder 
Gegenständen oder dem Verarbeitungswert zu. Erlischt 
unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung, so überträgt uns der Vertragspartner 
bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im 
Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und 
verwahrt sie unentgeltlich. Hiernach entstehende 
Eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der 
vorgenannten Regelungen. 

4. Der Vertragspartner tritt schon jetzt die ihm aus einer 
Weiterveräußerung der in unserem Eigentum oder 
Miteigentum stehenden Ware gegenüber seinen  
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Abnehmern zustehenden Vergütungsansprüche ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an. 

5. Der Vertragspartner ist berechtigt, Forderungen aus der 
Weiterveräußerung widerruflich einzuziehen, es sei denn, 
wir widerrufen die Einzugsermächtigung. Wir unsererseits 
sind berechtigt, unser Vorbehalts- sowie sonstiges 
Eigentum sowie die Vorausabtretung der Ansprüche 
aufzudecken, sofern wir ein berechtigtes Interesse daran 
haben, insbesondere wenn der Vertragspartner 
Zahlungen nicht vertragsgemäß leistet oder wenn er 
Waren verschleudert. 

6. Der Vertragspartner ist berechtigt, die Übertragung des 
Eigentums oder Rückübertragung seiner 
Vergütungsansprüche ganz oder teilweise an sich zu 
verlangen, sofern der Wert der in unserem Eigentum 
stehenden Waren und der an uns abgetretenen 
Forderungen insgesamt 10 % der unserer noch offenen 
Forderung übersteigt. Die Auswahl der uns zu 
übereignenden Gegenstände und Forderungen obliegt 
uns. 

7. Der Vertragspartner hat uns bei eventuellen Zugriffen 
Dritter, z. B. Pfändungen, unverzüglich unter Übergabe 
der erforderlichen Unterlagen zu benachrichtigen. 

 
§ 8 

Zahlungen 
 
1. Die Rechnung wird auf den Tag der Lieferung ausgestellt. 

Es gelten die jeweils vereinbarten Zahlungsbedingungen. 
Die Rechnungsbeträge sind sofort und ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Wir sind berechtigt Anzahlungen zu 
verlangen. 

 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den 

Betrag verfügen können. 
 

 
§ 9 

Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
 
1. Soweit gesetzlich zulässig, ist Burgdorf ausschließlicher 

Gerichtsstand. 
 
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 

oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     


